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Vorsorge zahlt sich aus.

Die Krankenkasse, die ihr Handwerk versteht. Nordrhein

Neu: IKK
Vorsorge + Gesundheitskurs: 100 € für Sie.

Gesundheitsbewusstes Verhalten zahlt sich jetzt doppelt aus. Mit IKK . 

Dem IKK-Bonusprogramm mit Geld-zurück-Vorteil zur Gesundheits-

vorsorge für IKK-Versicherte ab 18 Jahren. Dabei belohnen wir Sie mit

einem Dankeschön von 100 € pro Jahr. Vorausgesetzt, Sie nehmen Ihre

Vorsorgetermine wahr und belegen zusätzlich einen unserer qualitätsge-

prüften Gesundheitskurse. Jetzt kostenloses Bonusheft anfordern!

Schnell und nah fürs Handwerk da.

24 Stunden erreichbar: 0 18 02/31 32 72 (*0,06 €/Anruf)

oder www.ikk-nordrhein.de

Für Ihre Gesundheit.
Und Ihren Geldbeutel.
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Besuchen Sie uns im Internet:
www.handwerk-direkt.de

Unsere E-mail-Adresse:
info@handwerk-direkt.de

Besuchen Sie die Homepages unserer Innungen:
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Das Wort „Aufschwung“ – ich kann es
bald nicht mehr hören. Dies geht nicht nur
mir so, sondern auch meinen Mitarbeitern
und Kollegen. Zugegeben: Die Zahl der
Arbeitslosen ist in der letzten Zeit stark ge-
sunken und einige Unternehmen können
zufrieden bis sehr zufrieden sein. Aber der
so genannte Aufschwung ist, und das soll-
ten wir nicht vergessen, an 90 % der Betrie-
be und auch an 90 % der Arbeitnehmer
sang- und klanglos vorbei gegangen. Es sind
in aller erster Linie die großen Unterneh-
men der Exportwirtschaft, wie der Maschi-
nenbau, bei denen es boomt. Man hat das
Gefühl, dass dieses Wachstum der Export-
wirtschaft von der Politik verallgemeinert
und auf alle Branchen übertragen wird, frei
nach dem Motto, wer jetzt noch jammert,
ist selber schuld.

Tatsächlich sieht das Bild jedoch bei vie-
len kleinen Handwerksbetrieben und im
Einzelhandel völlig anders aus. Hier erle-
ben wir seit Jahresanfang, nach einem kur-
zen Zwischenhoch im Jahre 2006, nun dra-
matische Umsatzrückgänge, die einen schon
fast verzweifeln lassen. Spreche ich mit Kol-
legen, auch aus anderen Branchen und auch
aus anderen Gegenden, sieht dieses dort ge-
nauso bescheiden aus. Der so genannte Auf-

schwung ist bei den meisten Kleinunter-
nehmen und der Arbeitnehmerschaft halt
nicht angekommen.

Vor allem die konsumnahen Bereiche
kämpfen nach wie vor mit den Umsatzrück-
gängen, u. a. als Folge der massiven Mehr-
wertsteuererhöhung und der Streichung der
Eigenheimzulage. Der politische Hand-
lungsbedarf zu einer am Wachstum ausge-
richteten Politik ist nicht abgearbeitet. Viele
Zukunftsaufgaben sind nicht angegangen.
Die Menschen brauchen mehr Netto in der
Tasche, aber nicht durch Lohnerhöhungen,
sondern durch die schon seit langem ange-
kündigte Reduzierung der Soziallasten und
Steuerlast, besonders der Reduzierung bei
den Kosten für Benzin und Energie. Dazu
haben wir den Freiraum. Und eine große
Koalition verfügt über große Möglichkeiten
zur Umsetzung im gesellschaftlichen Kon-
sens. Das Handwerk erwartet, dass die
Bundesregierung diese Chancen nutzt, um
Deutschland auf die Herausforderungen
eines globalen Wettbewerbes mit seinen

gesellschaftlichen Veränderungen vorzube-
reiten. 

Zu den großen Potentialen des Landes,
die dazu genutzt und gestärkt werden müs-
sen, gehört ein leistungsfähiger Mittelstand. 

Das Handwerk bedauert deshalb, dass
das „Meseberger Programm“ der Bundesre-
gierung gerade im Hinblick auf mittel-
standspolitische Themen lückenhaft ist. Es
fehlen vor allem weitgehende Aussagen zu
Steuer-, Sozial- und Arbeitsmarktreformen.
Die strukturelle Sanierung der öffentlichen
Haushalte, die Senkung der Sozialversiche-
rungsbeiträge und die Verringerung der
Steuer- und Abgabenlast von Bürgern und
Unternehmen dürfen nicht vernachlässigt
werden – bei aller Bedeutung der Klima-
und Bildungspolitik, wo die richtigen Ak-
zentsetzungen des Regierungskonzeptes
vom Handwerk ausdrücklich anerkannt
werden. 

Die Bundesregierung sollte die zweite
Hälfte der Legislaturperiode nutzen, eine
am Wachstum ausgerichtete Politik im
Dreiklang „Investieren – Sanieren – Refor-
mieren“ nunmehr anzugehen und auch
umzusetzen. 
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Die Energieeinsparverordnung (EnEV)
2007 ist durch die Veröffentlichung im
Bundesgesetzblatt am 24.7.07 in Kraft ge-
treten. Damit ist nach langem Tauziehen
der Energieausweis verbindlich eingeführt.

Einführungsfristen 
Für Wohngebäude bis Baujahr 1965 wer-
den Energieausweise ab dem 1.7.2008 ver-
pflichtend, für alle anderen Wohngebäude
ab dem 1.1.2009. Für Nichtwohngebäude
beginnt die Verpflichtung ab dem 1.7.2009.

Wer darf gemäß dem Bundesrats-
beschluss die Energieausweise 
ausstellen?
Bei den Energieausweisen für Neubauten
sowie für wesentliche Änderungen oder
Erweiterungen im Baubestand sieht die
EnEV vor, dass die Bundesländer selbst
bestimmen, wer gemäß ihrem Landesrecht
zur Ausstellung berechtigt ist. 

Für die Energieausweise im Bestand sind
bundesweit ausstellungsberechtigt:
1. Nichtwohn-Bestand oder Wohnbestand:

Absolventen von Diplom-, Bachelor-
oder Masterstudiengängen an Universi-
täten, Hochschulen oder Fachhochschu-
len der Fachrichtungen Architektur,
Hochbau, Bauingenieurwesen, techn.
Gebäudeausrüstung, Bauphysik, Ma-
schinenbau oder Elektrotechnik, oder
einer anderen technischen oder natur-
wissenschaftlichen Fachrichtung mit
einem Ausbildungsschwerpunkt der auf-
gezählten Fachgebiete.

2. Wohnbestand:
> Absolventen von Diplom-, Bachelor-

oder Masterstudiengängen im Bereich
Architektur der Fachrichtung Innen-
architektur, 

> Personen, die für ein zulassungspflich-
tiges Bau-, Ausbau- oder anlagentechni-
sches Gewerbe oder für das Schornstein-
fegerwesen die Voraussetzungen zur Ein-
tragung in die Handwerksrolle erfüllen,
sowie Handwerksmeister der zulassungs-
freien Handwerke dieser Bereiche und
Personen, die aufgrund ihrer Ausbildung
berechtigt sind, ein solches Handwerk
ohne Meistertitel selbständig auszuüben,

> staatlich anerkannte oder geprüfte Tech-
niker, deren Ausbildungsschwerpunkt
auch die Beurteilung der Gebäudehül-
le, die Beurteilung von Heizungs- und
Warmwasserbereitungsanlagen oder die
Beurteilung von Lüftungs- und Klima-
anlagen umfasst.

Als zweite Voraussetzung für die Berech-
tigung im Bestand müssen die Aussteller
eines der folgenden Kriterien erfüllen:
> während des Studiums haben sie einen

Ausbildungsschwerpunkt im Bereich des
energiesparenden Bauens studiert.

> Nach dem Studium haben sie mindes-
tens 2 Jahre lang Berufserfahrung im
wesentlichen bau- oder anlagentechni-
schen Tätigkeitsbereichen des Hochbaus
gesammelt

> sie haben eine erfolgreiche Fortbildung
im Bereich des energiesparenden Bauens
absolviert, deren Inhalte den Anforde-
rungen der Anlage 11 EnEV 2007 ent-
spricht 

> sie sind als vereidigter Sachverständiger
öffentlich bestellt für ein Sachgebiet des
energiesparenden Bauens oder für we-
sentliche bau- oder anlagentechnischen
Tätigkeitsbereiche des Hochbaus.

Zusätzlich dürfen auch diejenigen Fach-
leute Energieausweise im Bestand ausstel-
len, die nach den bauordnungsrechtlichen
Vorschriften der Länder berechtigt sind,
bautechnische Nachweise des Wärmeschut-
zes oder der Energieeinsparung zu unter-
schreiben im Rahmen der jeweiligen Nach-
weisberechtigung. 

Im Wege einer Übergangsvorschrift sind
auch folgende Berufsgruppen berechtigt,
die Energieausweise im Wohnbestand aus-
zustellen:
> Vor-Ort-Berater, die bis zum 25.4. 2007

bei der BAFA registriert waren.
> Absolventen der Weiterbildung zum

Energiefachberater im Baustoff-Fach-
handel und in der Baustoffindustrie oder
diejenigen, die sich am 25.4.2007 noch
in Ausbildung befinden, nach erfolgrei-
chem Abschluss der Weiterbildung. 

> Handwerksmeister und staatlich aner-
kannte oder geprüfte Techniker anderer
Fachgruppen, die am 25.4. 2007 eine
Weiterbildung zum Energieberater des
Handwerks abgeschlossen haben sowie
auch diejenigen, die vor dem 25.4.2007
eine Weiterbildung zum Energieberater
des Handwerks begonnen haben nach
erfolgreichem Abschluss. 

Bedarf oder Verbrauch?
Grundsätzlich gilt die freie Wahl zwischen
den Bedarfs- und den Verbrauchsauswei-
sen im Bestand bis 30.9.2008. Danach kann
nur noch ein Verbrauchsausweis ausgestellt
werden für
> Nichtwohngebäude und Wohngebäude

ab 5 Wohneinheiten unabhängig vom
Baujahr

> Gebäude mit ein bis vier Wohneinhei-
ten mit Bauantrag nach dem 1. Novem-
ber 1977

> ältere Gebäude, wenn sie zwischenzeit-
lich mindestens auf das Niveau der 1.
Wärmeschutzverordnung saniert wur-
den oder schon bei Baufertigstellung die-
ses Niveau eingehalten war.

Weitere Einzelheiten
> Keine Energieausweis-Pflicht für Bau-

denkmäler
> keine Pflicht, dem potenziellen Käufer

eine Energieausweis-Kopie auszuhän-
digen.

> Modernisierungsempfehlungen sind
dem Energieausweis beizufügen.

Des weiteren sind verschiedene redak-
tionelle Änderungen vorgenommen wor-
den, die sich größtenteils auf die Anhänge
der EnEV 2007 beziehen. ◆◆

FORUM 5/2007

Termine Namen + Nachrichten Recht + Ausbildung Handwerksforum Editorial 5

Energieeinsparverordnung 2007 in Kraft getreten

Energieausweise kommen

 Forum Rh-Bg_Lev 5-07  16.10.2007  14:07 Uhr  Seite 5



Ist Ihr Haus ein wenig in die Jahre ge-
kommen? Reißen Ihre Heizkostenab-
rechnungen immer größere Löcher in
die Haushaltskasse? Dann wird es
höchste Zeit,dass Ihr Haus für Sie spart.

Unter diesem Motto fand am 12.9.2007
im Hause der Kreishandwerkerschaft eine
Veranstaltung der Gemeinschaftsaktion
Gebäudesanierung NRW – Mein Haus
spart – statt. Zusammen mit den regiona-
len Partnern, d.h. dem Rheinisch-Bergi-
schen Kreis, der Belkaw, der Energieagentur
NRW, der Kreissparkasse Köln und der VR
Bank fand dieser interessante Informations-
abend zum Thema „Gebäudesanierung“
statt. Die Vorträge dieses Abends können
unter www.handwerk-direkt.de unter Ver-
braucherinfos herunter geladen werden.
Darüber hinaus befinden sich unter diesem
Link auch noch Hinweise zu den komplet-
ten KfW-CO2-Gebäudesanierungspro-
grammen.

Die Bundesregierung hat die Förderung
von energiesparenden Sanierungsvorhaben
ausgeweitet. Von 2006 bis 2009 unterstützt
sie mit 5,6 Milliarden Euro private Inves-
titionen bei der energetischen Modernisie-
rung von Wohngebäuden. Hier die Infor-
mationen zu den verschiedenen Förder-
wegen:

Zinsgünstige Förderkredite:
Über die Kreditanstalt für Wiederaufbau
(KfW) werden zinsverbilligte Kredite ent-
weder für einzelne Maßnahmen oder für
ganze Maßnahmepakete bereitgestellt. Be-

sonders erfolgreiche Sanierungen werden
mit Tilgungszuschüssen belohnt.

Zuschüsse:
Eigentümer von Ein- und Zweifamilien-
häusern und von Eigentumswohnungen
können für energiesparende Sanierungsvor-
haben seit dem 1.1.2007 alternativ auch
Investitionszuschüsse erhalten.

1. Zinsgünstige Förderkredite
Für energiesparende Gebäudesanierungen
an Wohngebäuden bietet die KfW in ihrer
Förderinitiative „Wohnen, Umwelt, Wachs-
tum“ zinsverbilligte Förderkredite in drei
Programmen an.

„KfW-CO2-Gebäudesanierungspro-
gramm“: Das Programm fördert umfassen-
de energetische Modernisierungen an
Wohngebäuden. Wenn die Immobilie bis
zum 31.12.1994 errichtet wurde, können
Investoren aus vier Maßnahmenpaketen
auswählen (z. B. Wärmedämmung Dach
und Außenwände und Heizungsaustausch)
oder sie lassen sich von einem Sachverstän-

digen drei von sechs möglichen Maßnah-
men empfehlen. Hierfür erhalten sie einen
Kredit mit günstigen Zinsen. Für Immo-
bilien, die bis zum 31.12.1983 errichtet
wurden, wird zusätzlich zu den zinsgünsti-

gen Förderkrediten ein Tilgungszuschuss
von 5 % auf den Darlehensbetrag gewährt,
wenn mit der Sanierung das Neubau-Ni-
veau nach der Energieeinsparverordnung
erreicht wird. Sollte das Neubau-Niveau
um mindestens 30 % unterschritten wer-
den, beträgt der Tilgungszuschuss 12,5 %
des Darlehensbetrages.

KfW-Programm „Wohnraum moderni-
sieren“: Einzelne Sanierungsmaßnahmen
können mit dem KfW-Programm „Wohn-
raum modernisieren“ finanziert werden. Es
gibt STANDARD-Maßnahmen (z. B.
Fenster- oder Baderneuerung) und energie-
sparende ÖKO-PLUS-Maßnahmen (z. B.
Heizungserneuerung mit Nutzung erneu-
erbarer Energien, Wärmedämmung der Ge-
bäudeaußenhülle). ÖKO-PLUS-Maßnah-
men erhalten einen günstigeren Zinssatz.

KfW-Programm „Ökologisch Bauen“:
Das Programm „Ökologisch Bauen“ för-
dert den Neubau von Energiesparhäusern
und Passivhäusern sowie den Einbau von
Heizungstechnik zur Nutzung erneuerba-

Editorial
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Gebäudesanierung:
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rer Energien in Neubauten. In den Pro-
grammen werden bis zu 100 % der Inves-
titionskosten und maximal 50.000 Euro je
Wohneinheit finanziert (im Programm
„Wohnraum modernisieren“, Variante
STANDARD: 100.000 Euro). Der verbil-
ligte Zinssatz wird für 5 bzw. 10 Jahre fest-
geschrieben, die Kreditlaufzeit beträgt maxi-
mal 30 Jahre. die Kombination mit ande-
ren KfW-Darlehen ist in der Regel zuläs-
sig, eine Kombination mit der Zuschuss-
variante im KfW-CO2-Gebäudesanierungs-
programm dagegen nicht.

2. Zuschüsse im KfW-CO2-
Gebäudesanierungsprogramm

Private Eigentümer von Ein- und Zwei-
familienhäusern bzw. Eigentumswohnun-
gen, die keinen Förderkredit in Anspruch
nehmen, können ab dem 1.1.2007 einen
Zuschuss für ihre energetischen Sanierungs-
vorhaben erhalten. Dieser ist gestaffelt:

Die Durchführung eines Maßnahmen-
paketes wird mit einem Zuschuss von 5 %
der förderfähigen Investitionskosten unter-
stützt (maximal 2.500 Euro je Wohneinheit).

Die energetische Sanierung auf Neubau-
Niveau nah der Energieeinsparverordnung
wird mit 10 % der förderfähigen Investi-
tionskosten gefördert (maximal 5.000 Euro
je Wohneinheit). Wird das Neubau-Niveau
durch Sanierung sogar um mindestens 30 %
unterschritten, erhält der Investor einen Zu-
schuss in Höhe von 17,5 % der Investitions-
kosten (maximal 8.750 Euro). Eine Kom-
bination mit einem Kredit aus anderen
Förderprogrammen von Bund und Ländern
ist nicht möglich.

3. Steuerliche Anrechenbarkeit von
Handwerkerrechnungen

Erfolgt die energetische Gebäudesanierung
in einem vermieteten Wohngebäude, so
werden die Sanierungskosten (Arbeits- und
Materialkosten) in unbegrenzter Höhe steu-
erlich als Werbungskosten oder als Betriebs-
ausgaben bei der Ermittlung der steuerli-
chen Einkünfte berücksichtigt.

Für Sanierungen im selbst genutzten
Einfamilienhaus, der selbst genutzten
Eigentumswohnung oder Mietwohnung
werden handwerkliche Arbeitsleistungen

bis zu einer Höhe von 3.000 Euro mit einer
Steuerermäßigung von 20 % unterstützt:
Das bringt eine Ersparnis von maximal 600
Euro im Jahr. Das gilt aber nur dann, wenn
nicht gleichzeitig ein Kredit oder ein Zu-
schuss aus dem CO2-Gebäudesanierungs-
programm in Anspruch genommen wurde.

Die geförderten Maßnahmen müssen
durch Fachunternehmen ausgeführt wer-
den. Als Verwendungsnachweis gegenüber
der Hausbank oder der KfW genügen in
der Regel Handwerkerrechnungen. Sofern
das Maßnahmenpaket 4 im CO2-Gebäu-
desanierungsprogramm durchgeführt wer-
den soll oder eine Sanierung auf oder unter
Neubau-Niveau angestrebt wird, muss ein
Sachverständiger hinzugezogen werden. ◆◆

INFORMATIONEN IM INTERNET

KfW-Förderbank
www.kfw-foerderbank.de,
Zentralverband des Deutschen Handwerks
www.zdh.de/wirtschaft-und-umwelt.html
Deutsches Vergabe- und Beschaffungsnetz
www.dvbn.de
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Der Zentralverband des Deutschen
Handwerks (ZDH) hat ein Meldesystem
für Fälle unberechtigter Handwerksaus-
übung eingerichtet.

Durch verschiedene Handwerkskam-
mern und Fachverbände wurden in letzter
Zeit zunehmend Fälle von unberechtigter
Handwerksausübung und Schwarzarbeit
im Zusammenhang mit der Auftragsvergabe
von handwerklichen Leistungen über die
Auktionsplattform „My-Hammer.de“ be-
kannt. Oftmals gaben dabei Unternehmen,
die nicht oder nur mit einem zulassungs-
freien Gewerk in die Handwerksrolle einge-
tragen waren, Gebote zur Ausführung von
zulassungspflichtigen Tätigkeiten ab.

Im Rahmen eines gemeinsamen Ge-
sprächs zwischen dem ZDH, der Wettbe-
werbszentrale und der My-Hammer AG hat
sich letztere bereit erklärt, diejenigen Ge-
bote, welche eine unberechtigte Hand-
werksausübung zum Gegenstand haben,

nach Meldung durch den ZDH für die
betreffenden Auktionen zu sperren.

Sollten unseren Innungsmitgliedern
Fälle unberechtigter Handwerksausübung
im Zusammenhang mit Geboten auf der
Auktionsplattform „My-Hammer.de“ be-
kannt werden, so empfiehlt sich folgende
Vorgehensweise:

1. Überprüfung des
gemeldeten Verstoßes 

Über die Seite www.my-hammer.de kann
unter dem Punkt „Detailsuche“ die Auf-
tragsnummernsuche gestartet werden. Bei
Eingabe einer Auftragsnummer erhält man
alle relevanten Daten zu dem gemeldeten
Auftrag sowie zu den jeweiligen Bietern.
Die dort gemachten Angaben können mit
den Daten aus der Handwerksrolle abge-
glichen werden. Sofern dieser Abgleich ein
Verstoß gegen die Handwerksordnung of-
fenbart, kann dieser Verstoß der Kreis-
handwerkerschaft gemeldet werden.

2. Die Meldung sollte folgende
Information enthalten:

> die Auftragsnummer,
> den My-Hammer-Benutzernamen des

Auftragnehmers, Firmennamen und
Firmensitz,

> das betreffende Gewerk,
> den Handwerkskammerbezirk
> sowie eine kurze Information über den

handwerksrechtlichen Verstoß.

Für die Meldung eines Verstoßes kön-
nen Sie auf das nachfolgende Formular
zurückgreifen.

Die Verstoßmeldungen werden dann
von der Kreishandwerkerschaft über den
ZDH unmittelbar an die My-Hammer AG
weitergeleitet. Dieser hat eine Sperrung des
Bieters für den jeweiligen Auftrag nach spä-
testens 3 Tagen zugesagt. In Wiederholungs-
fällen reagiert die My-Hammer AG mit
einem zweijährigen Ausschluss des Bieters
von der Internetplattform. ◆◆
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Online-Ersteigerungen
von Bauaufträgen auf

Auktionsplattform „My-Hammer.de“

Formular zur Meldung eines Angebotes von unberechtigter
Handwerksausübung auf der Internetplattform www.my-hammer.de

Auftragsnummer:
Auftragnehmer

Auftragnehmer Name / Firmensitz:
(My Hammer Benutzername):

Gewerk:

Handwerkskammerbezirk:

Information über die Art des Verstoßes
(beispielsweise Gebot auf Aufträge im

zulassungspflichtigen Bereich der Anlage
A der HwO, ohne für dieses Gewerk in

der Handwerksrolle eingetragen zu sein):

Gemeldet durch:
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Jede – auch nur geringfügige – Abwei-
chung von der VOB/B führt dazu, dass die
VOB/B nicht „als Ganzes“ vereinbart ist
und jede Bestimmung dann der Klausel-
kontrolle unterliegt. 

Mit Urteil vom 10.5.2007 – Az.: VII ZR
226/05 – hat der Bundesgerichtshof (BGH)
nochmals klargestellt, dass auch nur die
kleinste Abweichung von der VOB/B zu ei-
ner Inhaltskontrolle aller Bestimmungen führt.
Derartige Abweichungen wird man in fast
allen Vertragsbedingungen finden, da die öf-
fentliche Hand und viele private Auftrag-
geber in der Regel mit zusätzlichen Vertrags-
bedingungen neben der VOB/B arbeiten.

In dem entschiedenen Fall legte ein
öffentlicher Auftraggeber einem Auftrag die
VOB/B weitestgehend zugrunde. Jedoch
waren geringfügige inhaltliche Abweichun-
gen von der VOB/B in den zusätzlichen
Vertragsbedingungen enthalten, so z. B.,
dass bei Abschlagszahlungen eine Bürg-
schaft zu leisten war und diese Bürgschaft
eine Bürgschaft auf erstes Anfordern sein
musste. Insoweit lag eine Abweichung von
§ 17 Nr. 4 VOB/B vor, der vorschreibt, dass
als Sicherheit gerade keine Bürgschaft auf
erstes Anfordern gefordert werden darf.
Dabei war aus Sicht des BGH unerheblich,
ob der Auftraggeber öffentlicher oder pri-
vater Auftraggeber war.

Folglich unterlagen alle Bestimmungen
der VOB/B der Klauselkontrolle. Dies führ-
te dazu, dass der Auftraggeber sich nicht
auf die Schlusszahlungseinrede berufen
konnte.

Denn die Regelung des § 16 Nr. 3 Abs.
2 bis 5 VOB/B über den Ausschluss von
Nachforderungen bei vorbehaltloser An-
nahme einer Schlusszahlung oder einer ihr
gleichstehenden Schlusszahlungserklärung
benachteiligt den Vertragspartner des
Verwenders entgegen dem Gebot von Treu
und Glauben unangemessen und ist un-
wirksam, soweit nicht die VOB/B „als
Ganzes“ vereinbart worden ist. ◆◆
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VOB/B – Klauselkontrolle
bei jeder Abweichung

Am 6. Juli 2007 hat der Bundesrat das
2. Mittelstandsentlastungsgesetz beschlos-
sen. Ab 2008 wird es durch eine weitere
Anhebung der Buchführungsgrenzen zu Er-
leichterungen für mittelständische Betrie-
be bei der Buchführung kommen. Wer mit
Umsatz und Gewinn unter diesen Grenzen
bleibt, darf den Gewinn mithilfe der Ein-

nahmeüberschussrechnung nach § 4 Abs.
3 EStG ermitteln.

Steuerpflichtige, die weder auf Grund
gesetzlicher Vorschriften verpflichtet sind,
Bücher zu führen und regelmäßige Ab-
schlüsse zu machen, noch freiwillig Bücher
oder Abschlüsse machen, können gem. § 4

Abs. 3 EStG ihren Gewinn durch die we-
sentlich einfachere Gegenüberstellung der
Betriebseinnahmen und der Betriebs-
ausgaben ermitteln.

Bisher waren Gewerbetreibende ver-
pflichtet, Bücher zu führen und regelmäßige

Änderung der Abgabenordnung

Erleichterungen durch neue
Buchführungsgrenzen

w e i t e r  n ä c h s t e  S e i t e >>>
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Abschlüsse zu machen, wenn sie Umsätze
von mehr als 350.000 Euro und einen Ge-
winn von mehr als 30.000 Euro im Kalender-
jahr hatten (§ 141 Abgabenordnung – AO).

Zum 1. Januar 2007 wurde bereits im
1. Mittelstandsentlastungsgesetz die Um-
satzgrenze von 350.000 Euro auf 500.000
Euro angehoben. Zum 1. Januar 2008 soll
nun auch die Gewinngrenze auf 50.000
Euro angehoben werden durch Änderung
des § 141 AO. Danach dürfen also Gewer-

betreibende ihren Gewinn im Jahre 2008
durch die Einnahme-Überschussrechnung
ermitteln, deren Umsatz 500.000 Euro und
Gewinn 50.000 Euro im Kalenderjahr nicht
übersteigt. 

Damit wird der Gleichklang von Um-
satz- und Gewinngrenze erhalten (§ 141 AO):
alt: 350.000 Euro Umsatz / 30.000 Euro

Gewinn 
neu: 500.000 Euro Umsatz / 50.000 Euro

Gewinn.

Hinweis: Gewerbetreibende, deren Umsatz
bisher weniger als 500.000 Euro betragen
hat, die jedoch einen Gewinn von mehr als
30.000 Euro erzielt haben, werden voraus-
sichtlich noch von ihrem Finanzamt aufge-
fordert, ab dem 1. Januar 2008 zur Bilan-
zierung überzugehen. Wer jedoch schon
jetzt abschätzen kann, dass der Gewinn die
neue Grenze von 50.000 Euro nicht über-
schreiten wird, kann einen Antrag auf Ab-
sehen von der Auferlegung der Buchfüh-
rungspflicht stellen. ◆◆
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Auch Unternehmen des Handwerks
können grundsätzlich pflichtig zur Zahlung
der Künstlersozialabgabe werden. Abgabe-
pflichtig sind Verwerter künstlerischer oder

publizistischer Leistungen von Selbststän-
digen. Handwerksunternehmen zählen
generell nicht zu den klassischen Verwertern
künstlerischer Leistungen, wie Orchester,

Galerien, Funk und Fernsehen etc. Aller-
dings sind alle Unternehmen, die zum Zwecke
der Eigenwerbung oder anderen Unterneh-
menszwecken künstlerische oder publizis-

Künstlersozialabgabe nicht nur für Künstler

tische Leistungen Selbstständi-
ger in Anspruch nehmen eben-
falls abgabepflichtig, z. B. für die
Erstellung oder Wartung einer
Internetseite, die Erstellung ei-
ner Werbebroschüre, die Beauf-
tragung eines Discjockeys oder
einer Musikkapelle auf einer
Firmenfeier (mit Kunden) etc. 

Die Künstlersozialabgabe ist
dabei allerdings nur zu entrich-
ten, sofern die Auftragserteilung
regelmäßig erfolgt. Dieses Krit-
erium gilt bereits bei jährlicher
Beauftragung als erfüllt. 

Wer also regelmäßig Aufträge
an selbstständige Künstler, Pub-
lizisten oder Personengesell-
schaften erteilt, um von diesen
Geschäftsberichte, Kataloge,
Prospekte, Zeitschriften, Bro-
schüren oder Zeitungsartikel
erstellen zu lassen, der gehört
zum abgabepflichtigen Perso-
nenkreis.

Die Abgabe ist lediglich auf
das geleistete Künstlerhonorar
zu zahlen. Dies sollte daher ex-
plizit in der Rechnung ausgewie-
sen werden, da die Künstlerso-
zialkasse im Zweifel die Abgabe
auf den gesamten Rechnungs-
betrag erhebt. Bestandteile des

weiter auf Seite 12 >>
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Die Gebühreneinzugszen-
trale der öffentlich-rechtlichen
Rundfunkanstalten (GEZ) will
Selbständige künftig stärker
kontrollieren. Die GEZ überlegt,
Adresslisten zu kaufen, um dann
Gewerbetreibenden gezielt die
berufliche Nutzung von Compu-
tern und Handys nachzuweisen.

Anstelle eines Fahrradkuriers
könnte demnächst also ein
GEZ-Kontrolleur in Ihr Büro
kommen, um Sie auf frischer Tat
bei der beruflichen Computer-
nutzung zu ertappen. Seit An-
fang 2007 sind internetfähige
PCs und Handys gebühren-
pflichtig. Während die private
Nutzung bereits durch die Fern-
sehgebühr abgedeckt ist, müs-

sen Selbstständige für die beruf-
liche Nutzung noch einmal
5,52 € monatlich zahlen. Ur-
sprünglich sollten sogar 17,03€
monatlich anfallen. Entspre-
chend unpopulär ist die GEZ-
Gebühr bei Selbstständigen.

Bisher wurden in 2007 rund
50.000 beruflich genutzte Com-
puter und Handys gemeldet.
Die tatsächliche Zahl der gebüh-
renpflichtigen Selbständigen
dürfte aber bei einem Vielfachen
liegen. Noch in diesem Herbst
will sich die GEZ nun mit einer
Werbekampagne an Freiberufler
und Selbstständige wenden und
parallel ihre Kontrollinstrumen-
te in Hinblick auf Selbständige
erweitern. ◆◆

FORUM 5/2007

Recht + Ausbildung Termine12

Rundfunkgebühren

GEZ will Freiberufler
und Selbstständige

gezielt kontrollieren

Künstlerhonorars sind u.a. Sach-
leistungen und Auslagen, wie
z. B. Telefonkosten, Material-
und Verpflegungskosten. Um-
satzsteuer, Bewirtungskosten
oder Reisekosten zählen hinge-
gen nicht zum Honorar. 

Der Abgabesatz wird für jedes
Jahr nach Bedarf festgelegt und

beträgt für das Jahr 2007 5,1%,
2006 5,5%, 2005 5,8%, 2004
4,3% und 2003 3,8%. 

Die Künstlersozialabgabe ist
nicht nur für bei der Künstler-
sozialkasse Versicherte zu zah-
len, sondern für alle selbststän-
digen Künstler und Publizisten,
also auch für solche, die eine ent-
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sprechende Tätigkeit nur neben-
beruflich oder gelegentlich aus-
üben, wie Studenten, Rentner,
Beamte, Angestellte. Die Abgabe
kann aber auch für die Honorare
Selbstständiger fällig werden,
z. B. Berufsfotografen, die nur
gelegentlich künstlerisch tätig
sind, indem sie Werbeaufnahmen
machen, normalerweise aber als
Portraitfotografen arbeiten. 

Ebenfalls sind die Honorare
an solche Künstlergruppen ab-
gabepflichtig, die als natürliche
Personen oder Personengesell-
schaften auftreten (OHG, GbR,
KG, Partnerschaften).

Keine Abgabe ist allerdings
zu entrichten, wenn die in Frage
kommenden Tätigkeiten durch
juristische Person des privaten
oder öffentlichen Rechts (wie
GmbH, AG) ausgeübt werden.
Die bei diesen Unternehmen an-
gestellten Künstler und Publizis-
ten sind bereits gesetzlich sozial-
versichert.

Ebenfalls ist keine Abgabe zu
entrichten, wenn eine Agentur mit
der Rechtsform einer juristischen
Person zwischengeschaltet wird.
Beauftragt die Agentur nun wie-
derum selbstständige Künstler
oder Publizisten, so muss sie die
Verwerterabgabe abführen. 

Der Künstlerkatalog der
Künstlersozialkasse listet typisch
künstlerische und publizistische
Berufe auf. Er findet sich auf
www.kuenstlersozialkasse.de.

Grundsätzlich besteht für alle
Unternehmen, die künstlerische
oder publizistische Leistungen
Selbstständiger in Anspruch ge-
nommen haben, eine Melde-
pflicht. Sie müssen jährlich bis
zum 31. März der Künstlerso-
zialkasse – auch ohne deren Auf-
forderung – die entrichteten
Honorare mitteilen. Kommen
Unternehmen dieser Pflicht
nicht oder nur unvollständig
nach, behält sich die Künstler-

sozialkasse vor, die abgabepflich-
tigen Honorare zu schätzen.
Vorsätzliche bzw. fahrlässige
Verstöße können mit einem
Bußgeld von bis zu 5.000 Euro
belegt werden. 

Unternehmen, die bereits
länger aktiv sind in diesem Sek-
tor, sich aber erst zu einem spä-
teren Zeitpunkt melden, kön-
nen verpflichtet werden, die
Abgaben nachträglich – bis zu

einem Zeitraum von fünf Jahren
– zu entrichten.

Weitere Informationen hier-
zu finden sich im Internet unter
www.kuenstlersoziakasse.de. ◆◆
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Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Kontakt: Stefan Nehlsen, (0 2183)4176 78
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Die exzessive Nutzung des Internets
während der Arbeitszeit zu privaten
Zwecken kann eine schwere Pflichtver-
letzung des Arbeitsvertrages darstellen, die
den Arbeitgeber ohne vorangegangene Ab-
mahnung zu einer fristgemäßen Kündigung
des Arbeitsverhältnisses aus verhaltensbe-
dingten Gründen berechtigen kann. So ent-
schied das Bundesarbeitsgericht mit Urteil
vom 31.5.2007 – 2 AZR 200/06 –.

Die private Nutzung der Inter- und
Intranetanschlüsse bedarf grundsätzlich der
vorherigen Genehmigung des Arbeitgebers.
Diese kann arbeitsvertraglich oder durch
Betriebsvereinbarung erfolgen.

In vielen Fällen liegt auch eine still-
schweigende Duldung des Arbeitgebers vor,
so dass eine dahingehende betriebliche
Übung entstehen kann. Diese muss aller-
dings unmittelbar auf das konkrete Kom-
munikationsmittel bezogen sein.

Verstöße der Arbeitnehmer gegen das
Verbot der privaten Internetnutzung oder
Überschreitungen des zulässigen Nutzungs-
rahmens berechtigen den Arbeitgeber zu
verschiedenen Sanktionen. Die unzulässi-
ge Privatnutzung während der Arbeitszeit
stellt eine Verletzung der arbeitsvertragli-
chen Hauptpflicht, nämlich der Pflicht zur
Erbringung der Arbeitsleistung dar. Derar-
tige Pflichtverletzungen kann der Arbeit-
geber abmahnen und je nach Schwere und
Dauer auch zum Anlass für eine verhaltens-
bedingte Kündigung nehmen.

Nicht in allen Fällen einer privaten Nut-
zung des Internets und damit im Zusam-
menhang stehender vertraglicher Pflicht-
verletzungen muss der Arbeitgeber den
Arbeitnehmer vor Ausspruch einer Kün-
digung abgemahnt haben. Es sind nach
Auffassung des Bundesarbeitsgerichts Fall-
gestaltungen denkbar, in denen es einer
Abmahnung nicht bedarf.

Nutzt der Arbeitnehmer während seiner
Arbeitszeit das Internet in erheblichem zeit-
lichen Umfang „ausschweifend“ bzw.
„exzessiv“ privat, so kann er grundsätzlich
nicht darauf vertrauen, der Arbeitgeber
werde dieses tolerieren. 

Dem Urteil sind folgende Leitsätze zu
entnehmen:
1. Als kündigungsrelevante Verletzung

arbeitsvertraglicher Pflichten bei einer
privaten Nutzung des Internets oder
Dienst-PC kommt u. a. das Herunter-
laden einer erheblichen Menge von Daten
aus dem Internet auf betriebliche Daten-
systeme („unbefugter Download“) in
Betracht. Dieses gilt insbesondere dann,
wenn damit einerseits die Gefahr mögli-
cher Vireninfizierungen oder anderer Stö-
rungen des betrieblichen Systems verbun-
den sein können und andererseits solche
Daten heruntergeladen werden, bei deren
Rückverfolgung es zu möglichen Ruf-
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Kündigung wegen privater
Nutzung des Internets
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schädigungen des Arbeitge-
bers kommen kann, beispiels-
weise weil strafbare oder por-
nografische Darstellungen

heruntergeladen werden. 
2. Als kündigungsrelevante Ver-

letzung arbeitsvertraglicher
weiter nächste Seite >>
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Das Bundesarbeitsgericht
(BAG) hat in seinem Urteil vom
13. März 2007 (Az.: 9 AZR
494/06) dem Arbeitsvertrag
Vorrang eingeräumt.

Dem Urteil liegt folgender
Sachverhalt zugrunde: Die Klä-
gerin hatte mit der Beklagten
einen Ausbildungsvertrag abge-
schlossen, der die erforderliche
dreijährige Ausbildungszeit ein-
hielt. Das Ausbildungsverhältnis
sollte demnach am 14.10.2004
enden. Die Klägerin bestand die
Abschlussprüfung jedoch erst
mit Ablegung der mündlichen
Prüfung am 29.1.2005.

Das BAG hat jetzt entschie-
den, dass das Ausbildungsver-
hältnis mit Ablauf der vertragli-
chen Ausbildungszeit endet,
sollte die Prüfung erst später
abgelegt und bestanden werden.
Sollte der Auszubildende über
das Ende des Ausbildungsvertra-
ges bis zur mündlichen Prüfung
ohne schriftliche, befristete Ver-
einbarung weiterbeschäftigt
werden, begründet dies grund-
sätzlich ein unbefristetes Arbeits-
verhältnis.

Eine Verlängerung des Aus-
bildungsverhältnisses kommt
nur in zwei Fällen in Betracht:

> zum einen, wenn die Ab-
schlussprüfung vor dem ver-
traglichen Ende bestanden
wird, das Ergebnis aber erst
später durch vorläufige Be-
scheinigung bekannt gegeben
wird. In diesem Fall verlän-
gert sich das Ausbildungsver-
hältnis bis zur Bekanntgabe
des Prüfungsergebnisses (§ 21
Abs. 2 BBiG).

> Zum anderen, wenn der Aus-
zubildende die Prüfung nicht
besteht oder krankheitsbe-
dingt nicht an der Prüfung
teilnehmen kann. Das Aus-
bildungsverhältnis verlängert
sich dann rückwirkend bis
zur nächsten Wiederholungs-
prüfung, wenn der Auszubil-
dende dies verlangt (§ 21
Abs. 3 BBiG) oder die Hand-
werkskammer auf Antrag die
Ausbildungszeit durch Ho-
heitsakt verlängert, wenn dies
erforderlich ist, um das Aus-
bildungsziel zu erreichen
(§ 27b Abs. 2 HwO). Der
Auszubildende hat das Ver-
langen entweder bis zum
Ende des Ausbildungsvertra-
ges oder, sollte die Prüfung
nach dessen Ende stattfinden,
unverzüglich gegenüber dem
Ausbildenden auszuspre-
chen. ◆◆

Verlängerung des
Ausbildungsverhältnisses

oder Arbeitsvertrag

Pflichten kommt zudem die
private Nutzung des vom Ar-
beitgeber zur Verfügung
gestellten Internetanschlusses
als solche in Betracht, weil
durch sie dem Arbeitgeber
möglicherweise zusätzliche
Kosten entstehen können
und der Arbeitnehmer jeden-
falls die Betriebsmittel unbe-
rechtigterweise in Anspruch
genommen hat. 

3. Als kündigungsrelevante Ver-
letzung der arbeitsvertragli-
chen Pflichten kommt auch

die private Nutzung des vom
Arbeitgeber zur Verfügung
gestellten Internets oder an-
derer Arbeitsmittel während
der Arbeitszeit in Betracht,
weil der Arbeitnehmer wäh-
rend des Surfens im Internet
oder einer intensiven Be-
trachtung von Videofilmen
oder -spielen zu privaten
Zwecken seine arbeitsvertrag-
lich geschuldete Arbeitsleis-
tung nicht erbringt und da-
durch seinen Arbeitspflichten
nicht nachkommen kann. 

4. Nur im Falle einer „exzessi-
ven privaten Nutzung" des
Internets, die eine schwere
Vertragspflichtverletzung
darstellen würde, kann –
ohne dass der Arbeitgeber
vorher irgendwelche Be-
schränkungen angeordnet
hat – davon ausgegangen
werden, dass allein die Ver-
letzung der arbeitsvertragli-
chen Leistungspflichten ohne
Abmahnung zu einer Been-
digung des Arbeitsverhält-
nisses führen kann. 

5. Bei einer schweren Pflicht-
verletzung in Form einer
„exzessiven“ Privatnutzung
ist dem Arbeitnehmer die
Rechtswidrigkeit seines Han-
delns ohne weiteres genauso
erkennbar wie der Umstand,
dass eine Hinnahme des Ver-
haltens durch den Arbeitge-
ber offensichtlich ausge-
schlossen ist. Nur deshalb
kann dann in diesem Fall 
von dem Erfordernis einer
Abmahnung abgesehen wer-
den. ◆◆
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Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Kontakt: Stefan Nehlsen, (0 2183)4176 78
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Nach dem Bundesurlaubs-
gesetz beträgt der gesetzliche
Mindesturlaubsanspruch für Ar-
beitnehmer und auch für Lehr-
linge 20 Arbeitstage pro Jahr.
Sofern die Auszubildenden jün-
ger als 18 Jahre sind, haben sie
zusätzlichen Urlaub nach dem
Jugendarbeitsschutzgesetz.

Bei Beginn des Ausbildungs-
verhältnisses erwirbt der Lehr-

ling den vollen Urlaubsanspruch
nach sechsmonatigem Bestehen
des Ausbildungsverhältnisses.
Das heißt, beginnt das Ausbil-
dungsverhältnis bereits in der
ersten Jahreshälfte, so erwirbt er
für dieses Kalenderjahr bereits
nach sechs Monaten den vollen
Urlaubsanspruch.

Beispiel: Das Ausbildungsver-
hältnis beginnt am 1. Mai des

Bei Lohnsteuer-Außenprü-
fungen gab es offensichtlich zu-
nehmend Probleme hinsichtlich
der steuerlichen Behandlung der
Gestellungen von Park- und Ein-
stellplätzen durch den Arbeit-
geber.  Durch einen Erlass des
Finanzministeriums Nordrhein-
Westfalen vom 17.12.1980 – S
– 2351 – 1 V B 3 war die Frage
bisher geregelt. Danach ist die
unentgeltliche oder verbilligte
Überlassung von Parkraum/
Stellplätzen nicht zu besteuern. 

Mit Urteil vom 15.3.2006 –
11 K 5680/04 hatte das FG
Köln jedoch entschieden, dass
die Parkraumgestellung seitens
des Arbeitgebers an seine Ar-
beitnehmer als steuerpflichtiger
Arbeitslohn zu behandeln sei.
Die Oberfinanzdirektion (OFD)
Münster (OFD Münster, Kurz-

Parkraumgestellung
an Arbeitnehmer

Urlaubsansprüche der
Auszubildenden bei

Beginn und Ende des
Ausbildungsverhältnisses

information Einkommensteuer
Nr. 17/2007 vom 25.6.2007)
weist nun darauf hin, dass diese
Entscheidung der zwischen den
obersten Finanzbehörden des
Bundes und der Länder abge-
stimmten Verwaltungsauffas-
sung widerspricht. Sie enthalte
keine neuen rechtlichen Ge-
sichtspunkte, die zu einer Wie-
deraufnahme der Erörterungen
zwingen würden. Das Urteil des
FG Köln sei eine Einzelfallent-
scheidung und daher über den
entschiedenen Fall hinaus nicht
anzuwenden. Auch die Einfüh-
rung des Werktorprinzips ab
dem Kalenderjahr 2007 führe
zu keiner anderen Auffassung. 

Es bleibt somit dabei, dass die
unentgeltliche oder verbilligte
Überlassung von Park-/Stellplät-
zen nicht zu besteuern ist. ◆◆
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Kalenderjahres. Nach sechs Mo-
naten, also am 1. November des
gleichen Jahres hat der Auszubil-
dende bereits für dieses Jahr sei-
nen vollen Urlaubsanspruch von
20 Arbeitstagen erworben. Es

muss im Ausbildungsvertrag für
das entsprechende Jahr 20 Ur-
laubstage eingetragen werden.

Bei Beendigung des Ausbil-
dungsverhältnisses ist zu diffe-

renzieren, ob das Ausbildungs-
verhältnis in der ersten oder
zweiten Jahreshälfte endet.

Endet das Ausbildungsver-
hältnis in der ersten Jahreshälfte,

so hat der Auszubildende An-
spruch auf ein Zwölftel des
Jahresurlaubs für jeden vollen
Monat des Bestehens des Aus-
bildungsverhältnisses.

Endet das Ausbildungsver-
hältnis allerdings erst in der
zweiten Jahreshälfte, erwirbt der
Lehrling wieder den vollen Ur-
laubsanspruch für das Kalender-
jahr. Das heißt, ein Auszubil-
dender, dessen Ausbildungs-
verhältnis gemäß Ausbildungs-
vertrag am 31. Juli endet, hat für
diese Zeit den vollen Urlaubsan-
spruch von 20 Arbeitstagen.
Entsprechend ist der Ausbil-
dungsvertrag auszufüllen. Sofern
allerdings tatsächlich das Aus-
bildungsverhältnis bereits vor-
her endet, weil die Gesellen-
prüfung in der ersten Jahres-
hälfte bereits beendet ist, muss
dem Lehrling nur der anteilige
Urlaub für jeden vollen Monat
des Bestehens des Ausbildungs-
verhältnisses (Zwölftelregelung)
gewährt werden.

Wenn beispielsweise die Ge-
sellenprüfung am 25. Juni abge-
schlossen wurde, erhält der Lehr-
ling nur 5/12 des vereinbarten
Urlaubs. Bei dem gesetzlichen
Mindesturlaub wären das 8 Ur-
laubstage, obwohl im Ausbil-
dungsvertrag 20 Arbeitstage für
das letzte Jahr der Ausbildung
eingetragen wurden.

Eine Vielzahl von Tarifverträ-
gen haben eigenständige Rege-
lungen über die Urlaubsdauer,
die in der Regel längeren Ur-
laubsanspruch vorsehen als das
Gesetz. Die Tarifverträge finden
jedoch nur dann Anwendung,
wenn dies im Ausbildungsver-
trag vereinbart worden ist oder
die Tarifverträge für allgemein-
verbindlich erklärt wurden (z. B.
im Bauhauptgewerbe).

Für weitere Fragen zu diesem
Thema steht Ihnen die Rechts-
abteilung der Kreishandwerker-
schaft gerne zur Verfügung. ◆◆
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» Marco Chalupka
Leichlingen, Baugewerks-Innung

» Dirk Schulz-Heimann
Wermelskirchen, Elektro-Innung

» Roland Horst GmbH,
Bergisch Gladbach, Bäcker-Innung

» Ralph Krause
Bergisch Gladbach, Innung für Metalltechnik

» Catharina Roosen Bosch Car Service Rhein-Berg
Overath, Kraftfahrzeug-Innung

» Patz + Schuttemeier GbR
Leichlingen, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik

» Auto Gasper e. K. Inh. Rindi Messina
Wermelskirchen, Kraftfahrzeug-Innung

» Alexander Hebbinghaus
Bergisch Gladbach, Friseur-Innung

» TCS Truck und Car Service
Leverkusen, Kraftfahrzeug-Innung

» Norbert Kraus
Overath, Tischler-Innung

Neue Innungsmitglieder

Betriebsjubiläen
50 JAHRE
» Ingrid Wilhelm 16.10.2007

Bergisch Gladbach, Friseur-Innung

25 JAHRE
» Willibrodius Daniels 18.10.2007

Leverkusen, Friseur-Innung
» Joachim Klever 20.10.2007

Wermelskirchen, Tischler-Innung

Arbeitnehmerjubiläen
25 JAHRE
» Hans-Jürgen Kayser 8.11.2007

Elektro Völker e.K., Inh. Ingo Zolldann, Leverkusen,
Elektro-Innung

Runde Geburtstage
» Norbert Müller jr. 1.10.2007 40 Jahre

ehem. Vorstandsmitglied der Bäcker-Innung
» Hans-Peter Bilo 18.10.2007 55 Jahre

ehem. Vorstandsmitglied der Baugewerks-Innung
» Heinz-Josef Müller 23.10.2007 75 Jahre

ehem. Vorstandsmitglied der Innung für Raumausstatter
und Bekleidungshandwerke

» Wilhelm Bitter 25.10.2007 70 Jahre
Ehrenobermeister der Elektro-Innung

» Stefan Feltes 28.10.2007 40 Jahre
Vorstandsmitglied der Tischler-Innung

» Dirk Zöller 9.11.2007 50 Jahre
Lehrlingswart der Dachdecker-Innung

» Hubertus Sasgen 11.11.2007 55 Jahre
stellv. Obermeister der Innung für Informationstechnik

» Günter Wirtz 25.11.2007 40 Jahre
ehem. Vorstandsmitglied der Tischler-Innung

» Reiner Pakulla 27.11.2007 40 Jahre
Vorstandsmitglied der Innung für Metalltechnik

» Fritz Groote 2.7.2007
Wermelskirchen, Bäcker-Innung

» Ingrid Wilhelm 7.10.2007
Bergisch Gladbach, Friseur-Innung

» Gerhard Lyga 7.10.2007
Bergisch Gladbach, Kraftfahrzeug-Innung

Goldene Meisterbriefe
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Das Fachteam der Friseur-Innung führ-
te es dem Fachpublikum und dem interes-
sierten Kunden auch in diesem Jahr mit der
Modeproklamation wieder vor: die Frisu-
rentrends für den kommenden Herbst und
Winter.

Die über 100 Friseurinnen und Friseure,
die sich bei der Veranstaltung im Sitzungs-
saal der Kreishandwerkerschaft in Bergisch
Gladbach eingefunden hatten, schauten den
Akteurinnen und Akteuren auf der Bühne
beim Schneiden, Föhnen und Färben zu,
um möglichst viele Ideen und Techniken
für die Arbeit im eigenen Salon mitzuneh-
men.

Eröffnet wurde der Abend durch einen
Auftritt der Bergisch Gladbacher Tanzfor-
mation „Dance in Feet“, die erst kürzlich
bei der Weltmeisterschaft in der Slowakei
den Titel gewonnen hatten.  

Ein weiteres Highlight war die Live-
Berichterstattung im WDR-Fernsehen, das
eigens mit Moderator Christian David und
Kameras die Veranstaltung besuchte und in
der Lokalzeit Köln über die Veranstaltung
berichtete.

Volker Steffens, Obermeister der In-
nung, war von diesem Abend begeistert und

dankte den Akteuren für eine gelungene
Veranstaltung.

Frisurenmode Herbst/Winter 2007/
2008: Beauty in Bestform – Die neuen
Frisurenlooks zelebrieren urbanen
Retro-Chic

Auf zu neuen Ufern. Der Glamour-Hype
vergangener Tage ist abgeflaut. Stattdessen
gewinnen puristische Tendenzen wieder
stärker Einfluss. Selten zuvor haben die Mo-
demacher im Zentralverband des Deut-
schen Friseurhandwerks (ZV) so viel Wert
auf eine elementare Formensprache gelegt.
Klarheit und Reduktion bestimmen die Fri-
surentrends für den Herbst und den Winter
2007/2008 und überraschen mit ungeahn-
ter Raffinesse. Eine sehr urbane Mode für
alle, die Auffallen nicht mit Aufdringlichkeit
verwechseln, für die up to date-Sein eben
auch eine Stilübung ist. 

Frisurenmode Herbst/Winter 2007/2008

Beauty in Bestform
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Am 25. Juli 1957 hat Herr Hans Krämer,
geb. 26. August 1931, die Meisterprüfung
im Maurer-Handwerk vor dem Meister-
prüfungsausschuss bei der Handwerks-
kammer zu Köln abgelegt. Aus diesem
Grund wurde Herrn Krämer im Rahmen

einer kleinen Feier durch Herrn Ehren-
obermeister Eberhard Müller und Herrn
Obermeister Rüdiger Otto der „Goldene
Meisterbrief“ überreicht.

Wir gratulieren herzlich! ◆◆

Goldener Meisterbrief
für Hans Krämer

Auch in dieser Saison spürt man wieder
deutlich die neue Liebe zu altem Chic. Retro
bleibt Trend. Vor allem die 60er Jahre inspi-
rieren weiter Design und Mode. So werden

die Styles der Sixties modern inszeniert, aber
auch die 80er Jahre hinterlassen ihre Spuren.
Geometrische Formen und exakte Linien
erzeugen die grafisch anmutende Ästhetik

der neuen Looks. Manche Frisuren wirken,
als wären sie mit Zirkel und Lineal entwor-
fen: wohltuend clean und auf elegante Weise
futuristisch. Im Kontrast dazu sorgt eine
weiche Struktur für dezente Lebendigkeit
und eröffnet viele, auch weniger akkurate
Stylingmöglichkeiten. Modischer Eyecat-
cher ist eindeutig der Pony. Gerade, schräg,
zackig, rund, kurz oder tief in die Stirn ge-
tragen – in  seiner Vielfalt wird er zum aus-
drucksstarken Markenzeichen der Saison.
Moderne Farbtechniken und Multicolor-
effekte bringen die neuen Looks ideal zur
Geltung. Es dominieren dunklere Braun-
töne wie Schokolade und Ebenholz. Ange-
sagt sind aber auch metallische Farbnuan-
cen von Silberblond bis Mittelaschblond.
Sanfte Farbspiele mit Schattierungen und
Highlights setzen natürliche Akzente und
verleihen dem Haar zusätzliche Tiefe. ◆◆
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15.10.2007, 17.30 Uhr
Außerordentliche Vorstandssitzung der Elektro-Innung
im Landhotel Naafs-Häuschen, Naafs-Häuschen 1, 53797 Lohmar

16.10.2007, 16.00 Uhr
Außerordentliche Innungsversammlung der Bäcker-Innung

16.10.2007, 18.00 Uhr
Außerordentliche Innungsversammlung der Baugewerks-Innung

17.10.2007, 8.30 Uhr
Erste-Hilfe-Kurs für Elektro-, Kfz- und Innung für Metalltechnik

17.10.2007, 18.00 Uhr
Außerordentliche Vorstandssitzung der Maler und Lackierer-Innung

18.10.2007, 14.00 – 19.00 Uhr
Seminar: Büroorganisation und Zeitmanagement

18.10.2007, 18.00 Uhr
Außerordentliche Vorstandssitzung der Baugewerks-Innung

22.10.2007, 8.30 Uhr
Erste-Hilfe-Kurs der Friseur-Innung

22.10.2007, 18.30 Uhr
Außerordentliche Vorstandssitzung der Tischler-Innung

23.10.2007, 18.30 Uhr
Vorstandssitzung der Dachdecker-Innung

25.10.2007, 14.00 – 19.00 Uhr
Seminar: Büroorganisation und Zeitmanagement

31.10.2007, 8.00 Uhr
Eignungstest der Dachdecker-Innung

8.11.2007, 14.00 – 19.00 Uhr
Seminar: Büroorganisation und Zeitmanagement

19.11.2007, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Innung für Sanitär- und Heizungstechnik

21.11.2007, 9.00 – 16.00 Uhr
Seminar: „Autorecht aktuell“ der Kraftfahrzeug-Innung

4.12.2007, 19.00 Uhr
Innungsversammlung der Dachdecker-Innung

6.12.2007, 19.00 Uhr
Innungsversammlung der Innung für Sanitär- und Heizungstechnik

10.12.2007, 15.00 Uhr
Weihnachtsfeier der Bäcker-Altmeister

18.12.2007, 18.00 Uhr
Innungsversammlung der Kraftfahrzeug-Innung

HHIINWNWEIS:EIS: TTTTeeeerrrrmmmmiiiinnnneeee    oooohhhhnnnneeee    ggggeeeennnnaaaannnnnnnntttteeeennnn    VVVVeeeerrrraaaannnnssssttttaaaallllttttuuuunnnnggggssssoooorrrrtttt
ffffiiiinnnnddddeeeennnn    iiiimmmm    GGGGeeeebbbbääääuuuuddddeeee    ddddeeeerrrr    KKKKrrrreeeeiiiisssshhhhaaaannnnddddwwwweeeerrrrkkkkeeeerrrrsssscccchhhhaaaafffftttt,,,,
AAAAlllltttteeeennnnbbbbeeeerrrrggggeeeerrrr----DDDDoooommmm----SSSSttttrrrraaaaßßßßeeee    222200000000,,,,
55551111444466667777 BBBBeeeerrrrggggiiiisssscccchhhh    GGGGllllaaaaddddbbbbaaaacccchhhh----SSSScccchhhhiiiillllddddggggeeeennnn,,,, ssssttttaaaatttttttt....

 Forum Rh-Bg_Lev 5-07  16.10.2007  14:13 Uhr  Seite 26



stromgas

wasser

Ga
s-

W
as

se
r Gas-Wasser-Strom

Ga
s

Strom-Gas

Strom

Strom

Strom

Gas-Strom

Strom-Gas-Wasser

Bergische Energie- und
Wasser-GmbH WipperfürthPartner der

RheinEnergie

 Forum Rh-Bg_Lev 5-07  16.10.2007  14:13 Uhr  Seite 27



 Forum Rh-Bg_Lev 5-07  16.10.2007  14:14 Uhr  Seite 28


